
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/5/28 90/04/0348
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1991

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §237 Abs1;

GewO 1973 §237 Abs2;

GewO 1973 §238 Abs1 Z2;

GewO 1973 §239 Abs1;

GewO 1973 §240 Abs1;

GewO 1973 §29;

Rechtssatz

Eine gewerbliche Tätigkeit, die in der "Beratung von Hinterbliebenen im Bezug auf die Organisation von

Totenfeierlichkeiten" besteht, fällt unter den Konzessionsvorbehalt der Bestatter iSd § 237 Abs 1 Z 1 und 2 GewO 1973

1973.
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